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Gesellschaftsvertrag 
 

§ 1 Firma und Sitz, Dauer, Geschäftsjahr 
 

1. Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

Greens unlimited Berlin GmbH 
 

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin 
 

3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Geschäftsjahr ist das Kalender-

jahr. 

 

§ 2 Zweck und Gegenstand des Unternehmens 
 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der beruflichen Bildung, der Bildung und 

Erziehung sowie der Wohlfahrtspflege. 
 

Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch: 
 

a) die Durchführung der beruflichen Erstausbildung und Berufsvorbereitung für Jugendli-

che 
 

b) die Durchführung ernährungspädagogischer Angebote, mit deren Hilfe das Ernäh-

rungsverhalten insbesondere von Kindern und Jugendlichen verbessert werden kann (In-

formationsveranstaltungen und Beratung für Kinder und Jugendliche, Eltern, Erzie-

her/innen und Lehrer/innen in Schulen, Kindertagesstätten etc.) 
 

c) die Versorgung von Schülerinnen und Schülern an Schulen sowie Kindern an Kinderta-

gesstätten mit Speisen und Getränken 
 

Die Gesellschaft betreibt gastronomische Einrichtungen (Kantinen, fahrbarer Mittagstisch) 

mit dem ausschließlichen und unmittelbaren Zweck, die oben genannten Zwecke zu ver-

folgen. 

 

§ 3 Stammkapital 
 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 DM. 

 

§ 4 Gemeinnützigkeit 
 

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-

ne der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 
 

2. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen 

aus Mitteln der Gesellschaft. Steuerbegünstigte Gesellschafter können in Anwendung des 

§ 58 Nr. 2 und Nr. 3 Abgabenordnung Gewinnausschüttungen und sonstige Zuwendun-

gen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten, soweit dies die Gesellschaft nicht daran hin-

dert, ihre satzungsmäßigen Ziele zu verfolgen. § 4 (4) dieses Gesellschaftsvertrags bleibt 

ansonsten unberührt. 
 

3. Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
 

4. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der  

Gesellschaft oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr als ihre einge-

zahlten Geschäftsanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen. 
 

5. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt 

das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Geschäftsanteile der Gesell-

schafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen 

übersteigt, an die steuerbegünstigte Hand.Fest gGmbH, Berlin, die es ausschließlich und 

unmittelbar zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden hat. 



2 

_gree_satzungneu.DOC 

 

§ 5 Geschäftsführung 

 

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur ei-

nen Geschäftsführer, so vertritt dieser die Gesellschaft stets allein. 

 

2. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, wird die Gesellschaft durch je zwei Ge-

schäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit 

einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren 

Geschäftsführern die Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilen. Für ein-

zelne Rechtsgeschäfte können die Geschäftsführer jeweils durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung von den Beschränkungen des §181 BGB befreit werden. Sind die 

Geschäftsführer gleichzeitig Gesellschafter oder gesetzliche Vertreter von Gesellschaf-

tern, sind sie vom Wettbewerbsverbot befreit. 
 

3. Die vorstehenden Regelungen gelten für Liquidatoren entsprechend. 

  

§ 6 Gesellschafterversammlungen 

 

1. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder 

Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt. Abweichend von § 50 GmbHG kann 

jeder Gesellschafter die Einberufung einer Versammlung verlangen. 

 

2. Jeder Gesellschafter ist in Textform (Brief, Fax, Email) unter Angabe des Ortes, der 

Zeit und der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuladen. Der 

Lauf der Frist beginnt am zweiten Tag nach Absendung der Einladung, wobei der Ver-

sammlungstag bei der Berechnung der Frist nicht mitgezählt wird. 

 

3. Gesellschafterversammlungen sind nur beschlussfähig, wenn mindestens 75 % des 

Stammkapitals vertreten sind. 

 

4. Sind weniger als 75 % des Stammkapitals vertreten, haben die Geschäftsführer un-

verzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberu-

fen. Absatz 2 gilt für diese Einberufung entsprechend. Diese zweite Gesellschafterver-

sammlung ist beschlussfähig, unabhängig davon, wie viel Prozent des Stammkapitals 

vertreten sind. In der Einladung ist auf die erleichterte Form der Beschlussfassung hin-

zuweisen. 

 

5. Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich in den Geschäftsräumen der Ge-

sellschaft statt. Die Versammlung wählt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ei-

nen Vorsitzenden. Dieser leitet die Versammlung. Jeder Gesellschafter kann sich in der 

Gesellschafterversammlung durch einen Mitgesellschafter oder einen zur beruflichen Ver-

schwiegenheit verpflichteten Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. 

 

§ 7 Gesellschafterbeschlüsse 

 

1. Die Gesellschafter fassen die Beschlüsse in Versammlungen. Beschlüsse außerhalb von 

Versammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vor-

schreibt, schriftlich, mündlich, auch fernmündlich, per Telefax oder E-Mail fassen, wenn 

sich jeder Gesellschafter an der Abstimmung beteiligt. Über jeden Beschluss ist vom Vor-

sitzenden der vorherigen Gesellschafterversammlung eine Niederschrift anzufertigen. 

 

2. Gesellschafterbeschlüsse werden mit der 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst, soweit nicht das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag eine größere Mehrheit 

vorsehen. Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen einer Mehrheit von min-

destens drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen, 

jeder Anteil gewährt eine Stimme. § 47 Abs. 4 GmbHG findet keine Anwendung. 

 

3. Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen ist nur innerhalb einer Frist von einem 

Monat nach Zugang des Beschlussprotokolls möglich. 
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§ 8 Jahresabschluss und Gewinnverwendung, Geschäftsverkehr 

 

1. Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss (Bilanz, 

Gewinn-und Verlustrechnung und gegebenenfalls Anhang) sowie, falls gesetzlich oder 

durch Gesellschafterbeschluss vorgeschrieben, den Lagebericht für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr aufzustellen und, falls Gesetz oder Gesellschafterbeschluss eine Prüfung vor-

sehen, dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

 

2. Die Geschäftsführer haben den Gesellschaftern den Jahresabschluss und einen etwai-

gen Lagebericht - soweit eine Prüfung zu erfolgen hat - gemeinsam mit dem schriftlichen 

Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Fertigstellung mit ihren Vor-

schlägen zur Gewinnverwendung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

§ 9 Übertragung von Geschäftsanteilen 

 

1. Die Übertragung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäftsanteilen bedarf 

zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung aller Gesellschafter. 

 

2. Den übrigen Gesellschaftern steht im Verhältnis ihrer Beteiligung ein Vorkaufsrecht zu. 

Macht ein Gesellschafter von seinem Vorkaufsrecht nicht innerhalb von einem Monat 

durch schriftliche Erklärung Gebrauch, geht das Recht anteilig auf die verbleibenden Ge-

sellschafter über. Falls mehrere Vorkaufsberechtigte ihre Vorkaufsrechte ausüben, ist der 

Geschäftsanteil nach dem Verhältnis der Anteile der Vorkaufsberechtigten zu teilen. Der 

Erwerb durch Vorkaufsberechtigte bedarf nicht der Zustimmung gemäß Abs. 1. 

 

3. Üben die Vorkaufsberechtigten das Vorkaufsrecht gemäß Abs. 2 nicht aus, sind die 

Gesellschafter zur Erteilung der Zustimmung gemäß Abs. 1 verpflichtet, es sei denn, es 

liegt ein von ihnen zu beweisender wichtiger, in der Person des Käufers liegender Grund 

vor. 

 

§ 10 Einziehung (Amortisation) 

 

1. Die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters 

ist zulässig. 

 

2. Die Zwangseinziehung von Geschäftsanteilen eines Gesellschafters ohne dessen Zu-

stimmung ist zulässig, wenn 
 

a) der Geschäftsanteil gepfändet und die Pfändung nicht innerhalb von drei Monaten, 

spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteils aufgehoben wird; 
 

b) das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet oder dessen 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird; 
 

c) in der Person des Gesellschafters ein Grund vorliegt, der seinen Ausschluss rechtfer-

tigt; 
 

d) der Gesellschafter seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt; 
  

e) der Gesellschafter stirbt oder 
 

f) sonstige wichtige Gründe in der Person des Gesellschafters vorliegen, wie ein schwerer 

Verstoß gegen die Treuepflicht des Gesellschafters. 

 

3. Die Einziehung bedarf eines Gesellschafterbeschlusses, der mit einer Mehrheit von 

mindestens 75 % der Stimmen gefasst wird. Der von dem Einziehungsbeschluss be-

troffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht. 

 

§ 11 Einziehungsvergütung 

 

1. Die Einziehung ist zu vergüten. Die Vergütung besteht in einem Geldbetrag in Höhe 

von drei Vierteln des Verkehrswertes des eingezogenen Geschäftsanteils, höchstens aber 

in Höhe des auf den Geschäftsanteil eingezahlten Betrages. 
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2. Die Einziehungsvergütung kann in bis zu drei Raten jeweils zu den drei dem Einzie-

hungsbeschluss folgenden Bilanzstichtagen gezahlt werden. 

 

§ 12 Abtretungsverlangen statt Einziehung 

 

Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach ihrer freien Wahl verlangen, dass der 

Geschäftsanteil an die Gesellschaft, eine von ihr bezeichnete dritte Person oder an die 

übrigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung abgetreten wird. Das Abtretungs-

verlangen an eine dritte Person bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit 3/4 Mehrheit 

der Stimmen. 

 

§ 13 Kündigung oder Tod eines Gesellschafters 

 

1. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende 

eines Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form. Sie ist mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschaft auszusprechen. 

 

2. Die Gesellschaft ist aufgelöst, wenn die Gesellschaft nicht innerhalb von sechs Mona-

ten seit Zugang der Kündigung die Einziehung aller Geschäftsanteile des kündigenden 

Gesellschafters gemäß § 10 erklärt oder deren Abtretung gemäß § 12 verlangt. Der kün-

digende Gesellschafter nimmt ggf. an der Abwicklung teil. 

 

3. Im Fall des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern 

mit dessen Erben oder den sonstigen von Todes wegen Begünstigten fortgesetzt, sofern 

die Gesellschaft nicht innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Todes gemäß §§ 10 

und 12 die Einziehung des Geschäftsanteils beschließt oder dessen Abtretung verlangt. 

Die Erben des verstorbenen Gesellschafters haben bei der Beschlussfassung kein Stimm-

recht. 

  

§ 14 Schriftform 

 

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern 

oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das 

gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. 

 

§ 15 Salvatorische Klausel 

 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages lässt die Wirksamkeit des 

Gesellschaftsvertrages im Übrigen unberührt, soweit Treu und Glauben dem nicht zwin-

gend entgegenstehen. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit 

der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche und rechtliche Zweck erreicht 

wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergän-

zungsbedürftige Lücke offenbar wird. 

 

(2) Jeder Gesellschafter ist zu Vertragsänderungen verpflichtet, die der Gesellschafts-

zweck oder die Treuepflicht der Gesellschafter gegeneinander gebieten. 

 

§ 16 Gerichtsstand 

 

Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

§ 17 Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger. 
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- zu UVZ-Nr. 296 des Jahres 2023 - 
 

Zu dem vorstehend wiedergegebenen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages bescheinige 

ich, dass die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss 

über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die unveränderten Bestimmungen mit 

dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschafts-

vertrages übereinstimmen. 

 

Berlin, den 09.03.2023 

 

gez. Michaelis      L. S. 

 

 

Michaelis 

Notar 

 

 


